
Was hat Vorrang?
Beitrag von „Finchen“ vom 11. Juli 2006 21:50

Ich habe heute in der Uni mit jemandem darüber diskutiert, was (in NRW) bei der Bewerbung
um einen Refplatz Vorrang hat, der Wonschort oder der SchulFORMwunsch.
Meine bisherige Info war, dass zuerst dem Schulformwunsch (also Haupt-, Real- oder
Gesamtschule) entsprochen wird, bevor dem Wunschort entsprochen wird.

Was stimmt denn nun? Kann mir darüber jemand Auskunft geben?

Beitrag von „sinfini“ vom 12. Juli 2006 03:21

Hallo Finchen!

Meines Wissens nach geht Schulformwunsch VOR Ortswunsch. Ich meine das auch irgendwo in
den Unterlagen gelesen zu haben. Weiß nur nicht mehr wo.

Gruß
Sinfini

Edit:
Gefunden 
http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/jspsrc/sevo…se/SI-Block.pdf
Das ist der Antrag zum Ref. Auf Seite 10 bei den Erläuterungen zum Schulformwusch steht,
dass dieser Vorrang vor dem Ortswunsch hat.

Beitrag von „Miss Pimple“ vom 12. Juli 2006 03:24

Zitat

Finchen schrieb am 11.07.2006 20:50:
der Wonschort ?

1https://www.lehrerforen.de/thread/6338-was-hat-vorrang/

http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/jspsrc/sevon/allgemeineHinweise/SI-Block.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/6338-was-hat-vorrang/


 Ist das die Mischung zwischen Wohn- und Wunschort? Der gewünschte Wohnort.... 
Sorry bin heute zum Scherzen aufgelegt! Ich habe es aber auch immer so gehört, dass der
"wunschort"  zu allerletzt berücksichtigt wird und zuerst den Wünschen der Schulen
entsprochen wird 

LG MP

2https://www.lehrerforen.de/thread/6338-was-hat-vorrang/

https://www.lehrerforen.de/thread/6338-was-hat-vorrang/

